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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Der Ausgleich dieses Defizits erfolgt über eine vorgezogene externe 

Kompensationsmaßnahme zugunsten eines privaten Ökokontos. 

Hierzu wird im Kollenbachtal (Gemarkung Engeldorf, Flur 4, Flurstücke 

2170, 2174, 2175 und 2176) ein Fichten- und Lärchenforst in einen 

standortgerechten Laubwald umgewandelt. Die Lage der Ausgleichs-

maßnahmen wird im Zuge der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

veröffentlicht. 

Im Falle einer Ausdehnung oder Erweiterung des Geltungsbereichs 

wird die PLEdoc GmbH erneut beteiligt. 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

① 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

① 

 

 

 

 

① 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt.  

Der Geologische Dienst NRW wurde im Bebauungsplanverfahren be-

teiligt. Eine Stellungnahme wurde nicht abgegeben. 

 

① 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Die Bezeichnung des Bebauungsplanes bleibt unverändert, um eine 

durchgängige Nummerierung des Verfahrens beizubehalten. Mit dem 

Zusatz der Erweiterung in der Benennung wird die Geltungsbereichser-

weiterung deutlich.    

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt.  

Der Hinweis zur Einfriedung wird in den örtlichen Bauvorschriften er-

gänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

② 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Das Plangebiet befindet sich in Privateigentum und soll für private 

Zwecke planungsrechtlich entwickelt werden. Von den Eigentümern 

der westlich des Plangebiets liegenden Grundstücken ist keine Absicht 

für eine Baulandentwicklung bekannt. Die Flurstücke 1872, 1875, 2835 

und der größte Teil des Flurstücks 2833 liegen innerhalb der Innenbe-

reichssatzung Dorpe. Eine Wohngebietsentwicklung ist hier somit be-

reits planungsrechtlich zulässig. Es besteht somit kein Erfordernis für 

die Aufstellung eines Bebauungsplans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

① 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

Ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag wurde erstellt und wird der 

Unteren Naturschutzbehörde im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB vorgelegt.  

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt.  

Eine Artenschutzprüfung wurde erstellt und wird der Unteren Natur-

schutzbehörde im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

vorgelegt.  

 

 

Keine Bedenken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt.  

Das Anfallende Schmutzwasser wird in den bestehenden Kanal ein-

geleitet. Die Begründung zum Bebauungsplan wird entsprechend er-

gänzt.  

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 
 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

④ 
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⑥ 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Der Hinweis auf die Möglichkeit eines Bewertungsverfahren zur Be-

rücksichtigung des Bodenschutzes durch die Berechnung von Boden-

wertpunkten wird zur Kenntnis genommen. Die Bilanzierung des Bo-

deneingriffs und Ermittlung eines Kompensationsbedarfes aus Eingrif-

fen in den Boden sind baurechtlich jedoch nicht vorgeschrieben. Dar-

über hinaus gibt es auf europäischer, Bundes- und Landesebene 

keine Gesetzesgrundlage, die eine Ausgleichsverpflichtung nach ei-

nem Bilanzierungssystem rechtfertigt. Somit ist eine Bilanzierung des 

Bodeneingriffs für den Ist-Zustand und den geplanten Zustand nicht 

notwendig. Der Umgang mit der Bewertungsart des bodenschutz-

rechtlichen Ausgleiches wird im landschaftspflegerischen Fachbeitrag 

sowie Umweltbericht ausreichend berücksichtigt. Der Bodenschutz 

wird im Rahmen des landschaftsökologischen Ausgleiches, der nach 

Ludwig/Froelich und Sporbeck erfolgt, mit erfüllt. Die festgesetzten in-

ternen und externen Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der 

durch den Bebauungsplan verursachten Eingriffe in Natur und Land-

schaft im Sinne des BNatSchG sind multifunktional und haben gleich-

zeitig auch positive Auswirkungen auf die Bodenfunktion. 

 

Kenntnisnahme. 

 

Der Anregung wird gefolgt.  

Der Hinweis zur Einhaltung der Vorgaben für den Einsatz minerali-

scher Ersatzbaustoffe (Ersatzbaustoffverordnung) wird in den Textli-

chen Festsetzungen ergänzt.  

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

⑧ 

 

 

⑨ 

 
 
 
⑩ 

 
 
 
 
⑪ 

 

 

⑫ 

 

 

 

 

⑦ 

 

 

 

 

 

 
 

⑧ 

 

 

 

 

 

 

⑨ 
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⑫ 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt.  

Aus dem öffentlichen Wasserversorgungsnetz des Gemeindewasser-

werks Kürten kann über den Unterflurhydranten Nr. 22 eine Lösch-

wasserentnahmemenge von rund 61,2 m³ pro Stunde (= ca. 1.020 Li-

ter pro Minute) für die Dauer von zwei Stunden vorgehalten werden, 

wenn im vorgeschalteten Versorgungsnetz ein störungsfreier Betrieb 

gegeben ist und eine Gleichzeitigkeit von weiteren Löschwasserent-

nahmen/ Großentnahmen nicht vorliegt. Damit ist die Löschwasser-

versorgung des Neubaugebietes sichergestellt. 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

⑬ 

 

 

⑭ 

 

 

⑮ 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt.  

Ein direkter Anschluss an eine Landesstraße ist aufgrund der Lage 

des Baugrundstückes nicht möglich.  

 

Der Anregung wird gefolgt.  

Eine Einfriedung des Grundstückes ist vorgesehen. Eine direkte Lage 

des Baugrundstückes an klassifizierten Straßen liegt jedoch nicht vor.  

 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Die Anbaubeschränkungszone der Wipperfürther Straße (L 286) liegt 

außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. 

 

Der Anregung wird gefolgt.  

Die Entwässerungsplanung sieht vor das anfallende Niederschlags-

wasser innerhalb des Plangebietes zu entsorgen. Eine Ableitung des 

Niederschlagswassers aus dem Plangebiet in die Entwässerungsein-

richtungen der Straße ist somit nicht vorgesehen.  

 

① 

 

 

② 

 

 

③ 

 

 

④ 

 

 

 

① 

 

 

 

② 

 

 

 

③ 

 

 

 

④ 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

① 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

① 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

① 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt.  

Im Bebauungsplan wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt.  

Der Verlauf der Freileitung wird in der Planzeichnung nachrichtlich 

dargestellt. Der Vorhabenträger wird sich im weiteren Verfahren mit 

dem Betreiber über eine Verlegung der Leitung abstimmen. 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
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Lfd.

Nr. 
Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

 
 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Dieser Sachverhalt bedarf keiner Regelung auf Ebene des Bebau-

ungsplanverfahrens. Die Anregungen werden im Zuge der Umsetzung 

bzw. Ausführung des Bebauungsplans berücksichtigt. Es ist eine Ver-

kehrsfläche in ausreichender Breite festgesetzt, innerhalb der mögli-

che Leitungen der Telekom untergebracht werden können. Auf das 

"Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsor-

gungsanlagen" wird im Bebauungsplan hingewiesen. Der Vorhaben-

träger wird entsprechend informiert. 
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